
~ Bundesnetzagentur 
~~ 

Beschlusskammer 8 	
- für die Landesregulierungsbehörde 

Aktenzeichen: BKS-14/0543-21 
­

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr.1, § 4 Abs. 4 

S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und§ 34 Abs. 7 S. 1 ARegV 

wegen 	 Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 

auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrages 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der Aufgaben für das 

Land Brandenburg, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer 	 Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

auf Antrag der Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 130, 03046 

Cottbus, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin 

( 

­

1 



am 08.09.2017 beschlossen: 

1. 	 Dem Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 08.09.2014 (Aktenzeichen: 

BKS-12/0543-11) festgelegten Erlösobergrenze wird in Höhe der Anlage 2 statt­

gegeben. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. 	 Hinsichtlich der Kosten ergeht eine gesonderte Entscheidung. 

Gründe 

L 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 27.06.2014, eingegangen bei der Regulierungsbe­

hörde am 30.06.2014, und mit Übermittlung des Erhebungsbogens über das Energiedaten­

portal einen Antrag auf Anpassung der mit Beschluss vom 08.09.2014 (Aktenzeichen: BK8­

12/0543-11) festgelegten Erlösobergrenzen gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV 

gestellt. Die von der Antragstellerin beantragten Anpassungen sind aus Anlage 1 dieses 

Beschlusses ersichtlich. 

Der am 17.03.2017 in einer aktualisierten Fassung über das Energiedatenportal der Bun­

desnetzagentur übermittelte Erhebungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Durch diesen Beschluss wird die vorstehende Entscheidung nur hinsichtlich der Kalenderjah­

re 2015, 2016, 2017 und 2018 abgeändert. 

Die Beschlusskammer 8 hat den Antrag geprüft und der Antragstellerin gemäß 

§ 67 Abs. 1 EnWG mit Schreiben vom 14.07.2017 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Die Antragstellerin hat keine Anmerkungen zur Anhörung vorgetragen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

( 
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II. 

Die Anpassung der Erlösobergrenzen der Antragstellerin ergeht auf Grundlage des § 29 

Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV und § 34 

Abs. 7 S. 1 ARegV. Dem Antrag war im tenorierten Umfang stattzugeben. 

1. 	 Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes­

regulierungsbehörde. 

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Brandenburg 

gemäß dem „Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 

Land Brandenburg über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirt­

schaftsgesetz" vom 27.11./09.12.2013 (Bekanntmachung ABI. Brandenburg Nr. 16/25 vom 

17.03.2014, in Kraft seit dem 18.03.2014) i.V.m. dem Gesetz zum Verwaltungsabkommen 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Brandenburg über die Wahrneh­

mung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 14.03.2014 (Gesetz­

und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Nr. 16/25 vom 17.03.2014). 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. 	 Ermächtigungsgrundlage 

Die beantragten Anpassungen bedürfen gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV und § 34 Abs. 7 S. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulie­

rungsbehörde. Die Anpassung ist gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV festzule­

gen, soweit die beantragten Anpassungen den dort geregelten Anforderungen entsprechen. 

Die Regulierungsbehörde hat für die laufende Regulierungsperiode vom 01.01.2014 bis 

31.12.2018 die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse des Netzbetreibers aus den 

Netzentgelten (Erlösobergrenze) für jedes Kalenderjahr der gesamten Regulierungsperiode 

gemäß § 4 Abs. 1 ARegV nach Maßgabe der §§ 5 bis 16, 19 und 24 ARegV bestimmt. Die 

Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen erfolgte durch Festlegung nach 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG. 

( 	
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Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin wird der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 

zu § 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegungen BKB-10/004 bis 010 bzw. der 

Festlegung vom 22.09.2010 des Ministeriums für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des 

Landes Brandenburg als Landesregulierungsbehörde zur Verwendung anderer Parameter 

zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitäts­

verteilernetzbetreiber ermittelt. Aufgrund der Änderung des § 23 ARegV, die am 22.08.2013 

in Kraft getreten ist, können Investitionen in der Hochspannungsebene nur im Rahmen von 

Investitionsmaßnahmen geltend gemacht werden. Eine Geltendmachung von Erweiterungs­

investitionen in der Hochspannung im Rahmen des Erweiterungsfaktors ist somit ausge­

schlossen. Im Übrigen ist der Vorrang des Erweiterungsfaktors zu beachten. 

Für die Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung ist: 
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Für die Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung ist: 
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Der Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz ist der gewichtete Mittelwert über alle Netz­

und Umspannebenen. 

Der Faktor für die Spannungsebene Hochspannung beträgt stets 1. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wird in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen 

Regulierungsformel eingesetzt. Unberücksichtigt bleiben bei der Berechnung die dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kosten gern. § 4 Abs. 3 i. V. m § 11 Abs. 2 ARegV (KAdnb,t), die Zu­

und Abschläge aufgrund eines Qualitätselementes gern. § 19 ARegV (Q1), die Differenz zwi­

schen dem volatilen Kostenanteil, der nach § 11 Abs. 5 ARegV im Jahr t Anwendung findet, 

und dem volatilen Kostenanteil nach § 11 Abs. 5 ARegV des Basisjahres (VK1 - VK0) sowie 

die Zu- oder Abschläge resultierend aus dem Saldo des Regulierungskontos gemäß § 5 Abs. 

4 S. 2 ARegV {S1), da diese Formelelemente für die Ermittlung der Anpassung der kalender­

jährlichen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrages irrelevant sind. 

EOt = KAdnb, t + (KA vnb,o + (1- V1)· KA b,o)·( VPlt -PF1J · EF1 + Q t+ (VK1- VKo)+ St. 
VPlo 

Die Anpassung der Erlösobergrenze ergibt sich dann aus der Differenz der durch den Be­

schluss vom 08.09.2014 (Aktenzeichen: BKB-12/0543-11) festgelegten Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin und der sich nunmehr unter Berücksichtigung des Erweiterungsfaktors erge­

benden Erlösobergrenzen. 

Die festgelegten Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin 

ergeben sich aus der Anlage 2. 

( 	
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3. Anspruch auf Anpassung der Erlösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der Erlösobergren­

ze gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV. Sie hat die Anpassung trist- und formge­

recht beantragt und ihre Versorgungsaufgabe hat sich nachhaltig geändert. 

3.1. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der Erlösobergrenzen 2015, 2016, 2017 und 2018 

aufgrund eines Erweiterungsfaktorantrags ist die Erhöhung der bereits festgelegten Erlös­

obergrenzen um die Differenz der mit Beschluss vom 08.09.2014 (BK8-12/0543-11) festge­

legten Erlösobergrenzen der Antragstellerin zu den sich nunmehr unter Berücksichtigung des 

Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenzen. Die von der Antragstellerin beantragten 

Anpassungen und die von ihr dargelegte Ermittlung des Erweiterungsfaktors ergeben sich 

aus Anlage 1 dieses Beschlusses. 

3.2. Veränderungen der Versorgungsaufgabe 

Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass sich ihre Versorgungsaufgabe erheblich verän­

dert hat, da sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten nach Ab­

zug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der Kosten für die Netzebene 

Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöht haben, § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV. 

Die Beschlusskammer hat die in Tabellenblatt E. „Kosten für Erweiterungsmaßnahmen" be­

zeichneten Erweiterungsinvestitionen und deren Bruttoinvestitionssumme im Rahmen einer 

eigenen Prüfrechnung verwendet und die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen 

ermittelt. 

Mit der vorliegenden Genehmigung ist keine Anerkennung der von der Antragstellerin ange­

gebenen Kosten verbunden; insoweit besteht auch keine Präjudizwirkung für nachfolgende 

Kostenprüfungen. 

Die von der Beschlusskammer der Ermittlung der nachhaltigen Veränderung der Versor­

gungsaufgabe zu Grunde gelegten Werte ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4. 

Eine nachhaltige Änderung der Versorgungsaufgabe liegt vor, wenn sich die in § 10 Abs. 2 

S. 2 ARegV genannten Parameter dauerhaft und in erheblichem Umfang ändern. Bei ledig­

( 

(_ 	
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lieh temporärer Veränderung dieser Parameter liegt keine nachhaltige Veränderung der Ver­

sorgungsaufgabe vor. 

Von einer Änderung in erheblichem Umfang ist gern. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV dann auszu­


gehen, wenn sich durch die Erweiterungsinvestitionen die jährlichen Gesamtkosten des 


Netzbetreibers nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile sowie der 


Kosten für die Netzebene Hochspannung um mindestens 0,5 Prozent erhöhen. 


Die Erheblichkeitsgrenze ist überschritten wenn: 


KAEW-KAEWd„b-KAEWHs 10001 0 o1 
-----------• /02:: ,5/o 
GK20 11 -.KAdob,20 11 - KAHS.2011 

KAEW bezeichnet die Summe der jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestitionen, welche 

im Zeitraum zwischen dem Ende des Basisjahrs (31.12.2011) und dem Antragszeitpunkt 

angefallen sind. Diese jährlichen Kosten sind nach den Vorgaben der StromNEV zu ermit­

teln. Die jährlichen Kosten der Erweiterungsinvestition werden für das Jahr der Aktivierung 

bestimmt. Hiervon sind die darin enthaltenen, nach § 11 Abs. 2 ARegV zu bestimmenden, 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAEW dnb] sowie die Kosten der Netzebene Hoch­

spannung [KAEW Hs] abzuziehen. 

Bei den jährlichen Gesamtkosten der Antragstellerin [GK2011 ] i.S.d. § 10 Abs. 2 S. 3 ARegV 

handelt es sich um die Gesamtkosten im Basisjahr, die der Erlösobergrenze als Ausgangsni­

veau zu Grunde liegen. Hiervon sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten [KAdnb] im 

Basisjahr sowie die Kosten, die auf die Netzebene Hochspannung entfallen, abzuziehen. 

Die im Rahmen des Erweiterungsfaktors zu berücksichtigenden Investitionsmaßnahmen 

umfassen lediglich Erweiterungsmaßnahmen. 

Darüber hinaus geltend gemachte Investitionen, die möglicherweise auch kostenwirksam 

werden, sind nicht berücksichtigungsfähig. Insbesondere Ersatz- und Umstrukturierungs­

maßnahmen erfüllen nicht die Anforderungen des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV, 

denn der Erweiterungsfaktor soll ausschließlich sicherstellen, dass Kosten für Erweiterungs­

investitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der Versorgungsaufgabe des Netzbe­

treibers im laufe der Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösobergren­

ze berücksichtigt werden. 
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Erweiterungsinvestitionen haben die Vergrößerung eines bestehenden oder die Schaffung 

eines neuen Leistungspotentials zum Ziel, d.h. sie ermöglichen eine Kapazitätsausweitung. 

Unter Erweiterungsinvestitionen sind somit Maßnahmen zu verstehen; die das bestehende 

Netz vergrößern. Dabei beschränkt sich die Vergrößerung nicht allein auf die physikalische 

Netzlänge, sondern umfasst auch die Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapazitäts­

volumen bzw. Transportmengenvolumen. 

Die Einordnung der Investitionen erfolgt anhand dieser Definitionen. Die Bezeichnung der 

einzelnen Investitionsmaßnahmen gibt Aufschluss über deren Verwendungszweck. Alle Be­

zeichnungen, die z.B. Erneuerungsmaßnahmen oder Ersatz störanfälliger Kabel und Leitun­

gen betreffen, sind aus dem Kostenblock auszusondern. 

Es ist nicht ersichtlich, dass es sich bei den von der Antragstellerin angesetzten Kosten nicht 

um Kosten aus Erweiterungsinvestitionen handelt, sie werden somit von der Beschlusskam­

mer im Rahmen der Erheblichkeitsprüfung vollumfänglich berücksichtigt. 

Im Rahmen der Ermittlung der Kosten für die Erweiterungsmaßnahmen kann die Antragstel­

lerin OPEX und CAPEX ansetzen. 

Für die Betriebskosten (OPEX) gilt, dass pauschale Zuschläge anhand der Investitionssum­

me nicht zulässig sind. Vielmehr können nur nachweisbare Betriebskosten berücksichtigt 

werden. 

Die kalkulatorischen Kapitalkosten (CAPEX) der Erweiterungsmaßnahmen beinhalten Ab­

schreibungen, Eigen- und Fremdkapitalverzinsung für Anlagen im Bau und Sachanlage­

vermögen, die bis zum Antragszeitpunkt anfallen. 

Sofern eine Anlage im Bau bis zum Antragszeitpunkt noch nicht in Betrieb genommen wurde 

kann nur die Verzinsung angesetzt werden. Aktiviertes Sachanlagevermögen wird mit den 

Kosten des auf die Aktivierung folgenden Jahres angesetzt. 

Zur vereinfachten Berechnung der Kapitalkosten der Erweiterungsinvestitionen ist es nach 

Auffassung der Beschlusskammer sachgerecht, einen wie folgt zu ermittelnden Mischzins­

satz anzusetzen: 

( 	
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Zins gewichtet = Anteil EK [%] * EK-Zins [%] 

+ (Anteil FK [%]-Anteil unverzinsliches FK [%]) * FK-Zins [%] 

+ Anteil unverzinsliches FK [%] * 0%. 

Die Zinssätze und die prozentualen Anteile von Eigenkapital, Fremdkapital und Abzugskapi­

tal am betriebsnotwendigen Kapital ergeben sich hierbei aus dem Ausgangsniveau nach 

§ 6 ARegV. 

Der Eigenkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 9,05% für · Neuanlagen und der 

Fremdkapitalzinssatz des Ausgangsniveaus beträgt 3,98 %. 

Die Verwendung der Zinssätze des Ausgangsniveaus ist vorliegend geboten, um den Auf­

wand der Ermittlung der Kosten zur Bestimmung der Erheblichkeitsgrenze im Rahmen des 

Erweiterungsfaktors zu reduzieren und ein einheitliches Vorgehen zu gewährleisten. 

4. 	 Höhe der Anpassungen der Erlösobergrenzen 

Die Höhe der Anpassung der Erlösobergrenze sowie der anerkennungsfähige Erweiterungs­

faktor ergeben sich aus Anlage 2. 

4.1. 	 Ermittlung des Erweiterungsfaktors 

Die Beschlusskammer hält auf Grund des Antrages der Antragstellerin einen Erweiterungs­

faktor in Höhe von 1,0231 für begründet. 

Der anerkennungsfähige Erweiterungsfaktor (EF1) wurde nach der in Anlage 2 zu 

§ 10 ARegV enthaltenen Formel und der Festlegung zur Verwendung anderer Parar:neter zur 

Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsvertei­

lernetzbetreiber vom 08.09.2010 ermittelt. 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors hat die Antragstellerin die Parameter Fläche, An­

schlusspunkte, Einspeisepunkte und Jahreshöchstlast und die Gewichtung gemäß Anlage 1 

angegeben. Die Beschlusskammer hat der Entscheidung die Parameter und die Gewichtung 

gemäß Anlage 1 zu Grunde gelegt. Dieser Entscheidung liegen folgende Erwägungen zu 

Grunde. 

( 	

{ 
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4.1.1. 	 Parameter 

Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors sind die Parameter Fläche des versorgten Gebietes 

(F), Anzahl dei Anschlusspunkte (AP), Anzahl der Einspeisepunkte (EP) nach der konkreti­

sierenden Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungs­

faktors nach § 1 O Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) 

sowie die Höhe der Last (L) im Basisjahr und im Jahr t der Regulierungsperiode heranzuzie­

hen. 

Der Begriff der versorgten Fläche bezeichnet diejenige Fläche innerhalb des erschlossenen 

Gebiets, die über das Stromversorgungsnetz versorgt wird und auf der amtlichen Statistik zur 

Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen Landesämter beruht. Als 

versorgte Fläche in der Niederspannung wird insoweit die bebaute Fläche („Gebäude und 

Freiflächen (nur bebaute Fläche)"; Flächenschlüssel 100/200) sowie Straßen, Wege und 

Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530) verstanden. Wird eine Gemeinde von mehreren 

Netzbetreibern versorgt, sind lediglich die entsprechenden Flächenanteile zu berücksichtigen 

und anzugeben. Die versorgte Fläche entspricht somit dem Konzessionsgebiet abzüglich 

nicht versorgter Flächen wie bspw. Wälder, Seen, Flüsse und nicht erschlossenen Gebiete. 

Die versorgte Fläche in der Mittelspannung entspricht dagegen der geografischen Fläche 

des Versorgungsgebiets. 

Ein Anschlusspunkt ist ein Punkt, an dem Strom aus einem Netz eines Netzbetreibers an 

Letztverbraucher, nachgelagerte Netze - eigene und fremde - oder Weiterverteiler übergeben 

werden kann. 

Hierbei sind wie im Effizienzvergleich nur die aktiven Anschlusspunkte zu berücksichtigen. 

Ein Einspeisepunkt ist ein Punkt, an dem Strom von dezentralen Erzeugungsanlagen in das 

eigene Netz eingespeist wird. Anlagen, die als in Betrieb genommen gelten, aber noch kei­

nen Strom in das Elektrizitätsnetz einspeisen, werden nicht berücksichtigt. Hierzu gehören 

nicht, soweit die Belastungsgrenze nicht überschritten ist, in der Niederspannung Einspeise­

punkte der EEG-Anlagen, die zugleich Anschlusspunkte sind. Nach § 9 Abs. 3 EEG gelten 

mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie als eine Anlage, 

wenn sie sich auf demselben Grundstück oder Gebäude befinden und sie innerhalb von 

zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind. 

Im Hinblick auf den Ersatz von alten Anlagen durch neue leistungsstärkere Anlagen 

(Repowering) wird die Anwendung des Parameters „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler 

( 	
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4.1.1.2. 	 Parameter im Jahr t der Regulierungsperiode 

Für die Parameter im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode können nur Ist-Werte bis 

zum Zeitpunkt der Antrngstellung (max. 30.06. des Antragsjahres) in Ansatz gebracht wer­

den. D.h. die Änderungen müssen zum 30.06.2014 bereits tatsächlich eingetreten sein. Der 

Ansatz von Planwerten ist ausgeschlossen. 

Die Antragstellerin hat ihrem Antrag nur Ist-Werte bis zum Antragszeitpunkt zugrunde gelegt 

und diese durch Vorlage von Bestandslisten nachgewiesen. Die Beschlusskammer hat die 

Parameter in der aus Anlage 1 ersichtlichen Höhe bei der Berechnung des Erweiterungsfak­

tors verwendet. 

Durch die Nachmeldungen des Netzbetreibers vom 20.12.2016 und 17.03.2017 wurden die 

Einspeisepunkte sowie die Anschlusspunkte wie in der folgenden Tabelle nachgewiesen. Die 

Werte wurden entsprechend angepasst. In der Niederspannung ist zu beachten, dass die 

Anschlusspunkte die Hausanschlüsse darstellen. 

( 	

Ebene Netzbetreiber Netzbetreiber 

Antrag nachgewiesen 

Einspeisepunkte von dezentralen 
MS 

Erzeugungsanlagen • 
Einspeisepunkte von dezentralen 

NS 
Erzeugungsanlagen • 
Anschlusspunkte 	 NS 2 b 5 

4.1.2. 	 Belastungsgrenze in den Umspannebenen 

Der Anschluss dezentraler Erzeugungsanlagen kann zu einem erhöhten Ausbaubedarf in 

den Umspannebenen führen. Als Umspannebene sind Bereiche von Elektrizitätsversor­

gungsnetzen definiert, in denen eine Transformation elektrischer Energie von Hoch- zu Mit­

telspannung oder Mittel- zu Niederspannung erfolgt (§ 2 Nr. 7 StromNEV). Transformatoren 

sind dabei als wesentliche Bindeglieder zwischen Netzebenen anzusehen. Mit der Übertra­

gung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen wird die entscheiden­

de Funktion der Umspannebene erfüllt. Transformatoren sind in der Umspannebene die 

wichtigste Komponente. Die Nutzung nachrangiger Betriebsmittel, wie etwa Sammelschie­

nen, ist insoweit nicht ausreichend, um die Umspannebene zu betreiben. 
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Wird die Höchstbelastung der Transformatoren vom „Abtransport" der Erzeugungsleistung 

bestimmt, so kann der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen zu einer steigenden Zahl von 

Ortsnetzstationen bzw. zusätzlicher Umspannkapazität führen. Nach der konkretisierenden 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber (vgl. Ziffer 2.) ist dies der 

Fall, wenn das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last den Wert 1,3 übersteigt. Der zusätzliche Erweiterungsbedarf steigt dann annähernd line­

ar mit der Höhe der installierten dezentralen Erzeugungsleistung und wird durch die Verän­

derung der Definition der Jahreshöchstlast berücksichtigt. 

übersteigt das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchst­

last in den Umspannebenen den Wert - so ändert sich die Definition der Jahreshöchstlast 

von der zeitgleichen lastseitigen Höchstlast hin zu der zeitungleichen und vorzeichenunab­

hängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung aller Stationen einer Umspannebe­

ne. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Umspannebene Hochspannung/Mittelspannung beträgt 2, 11 und liegt somit über der Belas­

tungsgrenze von 1,3. Die Definition des Parameters „Höhe der Last" ändert sich in der Um­

spannebene Hochspannung/Mittelspannung von der zeitgleichen lastseitigen Höc;:hstlast hin 

zu der zeitungleichen vorzeichenunabhängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelas­

tung aller Stationen einer Umspannebene. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstl~st in der 

Umspannebene Mittelspannung/Niederspannung beträgt - und liegt somit nicht über der 

Belastungsgrenze von~ Der Parameter „Höhe der Last" wird somit in der Umspannebene 

Mittelspannung/Niederspannung nach wie vor als Entnahmelast definiert. 

4.1.3. 	 Belastungsgrenze in den Netzebenen 

Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen" wird mit einem 

Äquivalenzfaktor (z) gewichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig von dem 

Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast. übersteigt 

dieses Verhältnis in den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung den 

Schwellenwert von 30%, wird der Äquivalenzfaktor individuell bestimmt. Pro Netzebene wird 

ein individueller Äquivalenzfaktor ermittelt, der von der relativen Zunahme der Einspeise­

punkte in der jeweiligen Spannungsebene beeinflusst wird. Ein etwaiger Rückgang der An­

( 	
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schlusspunkte bzw. Einspeisepunkte bleibt hierbei zugunsten des Netzbetreibers unberück­

sichtigt. 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Mittelspannung beträgt ' und liegt somit über der Belastungsgrenze 

von '9-Der Äquivalenzfaktor in der Spannungsebene Mittelspannung beträgt ..... 

Das Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der 

Spannungsebene Niederspannung beträgt 0,22 und liegt somit nicht über der Belastungs­

grenze von 0,3. Der Äquivalenzfaktor in der Spannungsebene Niederspannung beträgt so­

mit 1. 

4.1.4. Gewichtung 

Anlage 2 zu § 10 ARegV sieht vor, dass sich der bei der Bestimmung der Erlösobergrenze 

zu berücksichtigende Erweiterungsfaktor für das gesamte Netz als gewichteter Mittelwert 

über alle Netzebenen, für die vorab jeweils ein eigener Faktor errechnet wird, ergibt. 

Die Netzebenen bestehen aus den Spannungsebenen Hochspannung, Mittelspannung und 

Niederspannung und den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspannung und Mittelspan­

nung/Niederspannung. 

Die Schlüssel für die Gewichtung der Formelergebnisse sind aus den Daten des Basisjahres 

2011 und an Hand des Kostenstellenschlüssels zu ermitteln. 

"'' ' 

4.2. Ermittlung der Anpassung 

Zur Bestimmung der Höhe der Anpassungen der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der 

Antragstellerin hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt den anerkennungsfähigen 

Erweiterungsfaktor (EF1) gemäß der in Anlage 2 zu § 1 O ARegV enthaltenen Formel und der 

Festlegung zur Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach 

§ 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 ARegV für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber vom 08.09.201 O ermittelt. 

Der so ermittelte Erweiterungsfaktor wurde von der Beschlusskammer in einem zweiten 

Schritt in die in der in Anlage 1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel eingesetzt. 

Dabei hat die Beschlusskammer die Anpassungen der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos­

ten gern. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 11 Abs. 2 ARegV nicht mit berücksichtigt, da diese von der An­

tragstellerin selbst anzupassen sind und nicht von der Beschlusskammer. Zwar obliegt die 

14 



1 Y:gl. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online, unter den Menüpunkten „Themen" ~ „ 61 
1 Preise" 7 „611 1 Verbraucherpreise" 7 „61111 J Verbraucherpreisindex für Deutschland" 7 „61111­
0001 1 Verbraucherpreisindex (inkl. Veränderungsraten) : Deutschland, Jahre" 

15 

l 

Anpassung des VPI ebenfalls der Antragstellerin, die Beschlusskammer hat jedoch informa­

tionshalber den für das Jahr 2015 anzuwendenden VPI auf Basis des tatsächlichen Wertes 

(105, 7 =VP! 20131
) den Berechnungen zu Grunde gelegt. In einem dritten Schritt hat die 

Beschlusskammer dann die Anpassung der Erlösobergrenze aus der Differenz der festgeleg­

ten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Antragstellerin und der sich nunmehr unter Be­

rücksichtigung des anerkennungsfähigen Erweiterungsfaktors ergebenden Erlösobergrenze .„. 
errechnet. 

III. 

Hinsichtlich der Kosten nach§ 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid . 

IV. 

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses: 

Anlage 1 Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Anlage 2 Anpassung der Erlösobergrenze 

Anlage 3 Erheblichkeitsprüfung 

Anlage 4 Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 

( 



Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde inner­

halb der Frist bei dem Brandenburgischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gertrud-Piter­

Platz 11, 14770 Brandenburg an der Havel) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen 

durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

( 	

( 

Vorsitzender 

Bourwieg 

Beisitzer 	

Wetzl 	

Beisitzer 

Petermann 
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Aäge : Elektroenergievef'iOfglßg Cotlb~ GmbH Al:. BKB-14/0543-21 

Bestimmung des Erweiterungsfaktors 

Bezeichnung 

fUr die Berechnung de& Erweiterungsfaktors relevante Parameter Im Bashsjahr (Stand: 31 .12.2011 ) 

Fa""'· 
F~. !ti • 

M>o.lili -
APol'll -

EPoft:!I • 

~ 
EP~i.tö.. 

~ 
Lo ...... . 

Ct~afi1che Fläche in der MS·Ebene 

VCJ10Jut;e Fläche in Mt N~oo 

Anzahl der ~ktf in der MS.Ebe:"' 
Anzahl der ~spunk!e in der NS.Ebene rmJd. S"11ßltnbeleuchtung) 

Anzahl der Elmpe!Hpun~te von dezentralen Eruu""1CHnl~ 

Anzahl der E1n~o ~'Oll dezentralen ~nie.gen 

Elfn;pe"-epunltf1 der EE.G-Anlagcn, i:§e auch Anschlusspunkte sind 

Höchste zelrungi~e Summe 6trvr.ttithJOndlic:h"1 von:ekhmtinabhlngi~ Loillunlil*·"'"erta aRM Stationen aus der HS/MS-Ebene 

Zei!Qjeiehe JahreshöchsHast aller Entnahmen aus der MSINS-Ebent 

fO r die Berechnung das Erweiterungsfaktors relevante Parameter im Jahr t (Antragsdatum: 30.06.2014) 

Fu11 '" Gcogrn61,c.t11 Fläche In d~ MS-Ebene 

Fi.1'111 ~ V~~gte. Fläche in der NS·E"Mne: 
APt_ ,lilS . Anzahl der ~!l~~e in d« MS.Ebene 

AP1,:M1: • AnznN der Anschlusspunkte in der NS-Ebene (lnkl. Str.i\ßclnbeh:ud'ltung) 

EP1,, » s. ... Annht Mt 6iupets.cpunkte von dezentralen ~nlo,gen 

EPMP.t.. a. seit dem BH~•hr ckl:rch Ro~ ersetzte Ein1pei1opunkte dezcntr:alf!:r Eneu~1· 19M1 

EP'lws. Anzahl der SnsptiRp.unjrte von dezentralen En:eugungsanJt1gcn 

EP4CP '-ltS • seit dem B1u1h}ahr<b'ch Rtpow~Jil erselzte Efn'J)Cllattpunk10 dezentraler Erzaugiung'8I! l ag~n 

EPc:m_i,Hll - ElrlaPebcpunkte der EEG.Anlmgen, eh ouch AnKhlu$$pUnkte sind 

vom 
Einheit 1 !'letzbetmiber 

bea nlß!s.ie W• " ' 

~ 
km? 

-'= 
[Sl!k:k) 
(SmckJ 
[Stück] 

[Stück[ 

[Stück[ 

[kW] 

l>.Wl 

[Stück] 

[Stück] 

[Stück] 

[Stück] 

[Stück] 

EPia.fll!„~L HI • s th dem61~ !bth RcpoWtcN ersetzte EJMpch1epunkte der EEG-Anl~n in der NS, die auch ~unpünktc in der NS sind [Stück] 

L~OfW1 ­ H6c:hs~ uitunglciche: Summe der viertelstilndlichen vcneichmunobhtrtgigen LC!htungtwerto aller Stationen aus~ HS/Ms.Eben• [kW] 

~ i,tMH • Ze+\;l~t J111ht~SI aller Entnahmen aus der MS/Nß..Ehc!~ [kW] 

•nerkannte 
Werte 

Bundesnetz­
•9'0\UI' 

Abweichung 

S@ltl t"""' 2 
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Anlage 1 Elektroen11rgieversorgung Cottbus GmbH AZ: BK&-14/0543-21 

anerkannte 
Werte 

Abviteichung
Bundunetz­

agentur 

Prozei,J:",Jnkte -

Pf01ftltpunkle -


0 

Gewichtung 

Gtw~· 

GCW~J: · 

a.w.i.. 

Gew.....,_-

Gow-· 

Bezeichnung 

Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Hochspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte Netzkosten 
und vermiedene Netzentgelte 

Gewichb.mg auf Groo<lage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung inklusive Messung und AbreclTioog exklusive vorgelagerte Netz.kosten 
und vermiedene Netzentgelte 

Gewichh.Jng aur Grundlage der Kosten der Kostenstelle Niederspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive vorgelagerte 
Netzkoslen und vermiedene Netzentgelle 

Gl!'Mchtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Hochspannung!MitMspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive 
vorgd1gMt Netzkoslen und vermiedene Nettentgtfte 

Gewichtung auf Grundlage der Kosten der Kostenstelle Mittelspannung!Niederspannung inklusive Messung und Abrechnung exklusive 
vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte 

fOr die Berechnung der Schwellenwerte relevante Parameter 

i.._„ - z.e.ilgltfdac Jahreshöchstlast aller Enin11hfncr, in der MS-Ebene 

i.._,... ~l~ekhe Jahreshöchstlast aller Entnahmen in der NS..~ 

\. vi · Installierte dtzentr• le ~SJSlch.t'Uflg der MS-Ebene 

~„. Installierte dtnrnsale Esuu~gaJthtuno der NS-Ebene 

~"""' . Installierte dezentrale Enwgunpleil~ der HS/MS-Ebene 

\...., . Installierte dezentrale ~gg~ der MS/NS-Ebene 

SChwtllanwe"* 

vom 
Einheit 1 Nelzbetreibar 

~ntragi. wo, 

[!MI] 

li<WI 
[lMI] 

lkWJ 
li<WI 
[kWJ 

Verti lltM der a-ma1+eri"t1d0ittnlnltrl Encru~dsti.mo zur Höhe der ~~~laenwat 0,3) ~ -

Vortilllnll der installierten dez~~on Eruo~tung zur Höhe der Last in der ~S-EM!i1: (Sc:hYJ(itl'enwert 0,3) 

Vetnlllnlt ~ lnstdlct1cn dnentr~- f:n.togu~IM:lung zur Hebe der Last in der HSn°'S.Ebene (Schwtlienwert 1.)) 

V111'1~i1 der instoiHert~ dezentralen Eneugungs.lelsrung zur Höhe det Wt io der MsiNS-Ebene (sdrwei"!enwecl t.J) 

l\quMllQrufAk!pr 

lu.1 = max ( (W\JRZE.L. EPLMll • WURZEL EPaM4) 1 ((WURZEL (AP._ \1:1. • EP._m) . 'MJRZEl(APc. w.s ,._ EPo.,~ >:1), wenn \. ~14.vs > 0,3 

Lo •max ( (VNRZ€LEP' 1.Nt• WURZEL EP6.M~/ { (\'V\.IRZEl(_l\PLq • EPt,u} · WJRZEL(APo,~ ..._ EPG.-a) ): 1), ".'.'enn l!d 14, NI> 0,3 

Af'u.s. Af'o, ,. wenn APc.,~ APo 1 

EPL.,• EP0 „ wenn EP._ 1 < EPci, 

EnwfterUn.g1f1Mor für die Parameter Fläche und Anschlußpunkte 

Efuu. = 1 + 1 / 2 ·max ( {FLHI • Fa..,l'd) I Fc,NJ, 0) + 1 f 2 " _max (j~~,. ~ EP1..Ktl • (APa,MS +EPo- tall <Afa MI. • EPa_w.)): Ol 
EFuui• 1 + 112 •max ((Fa. ,u.1 -Fo . w~ I Fa ld; 0) +112 ·max ( ({APt, .a +l.!,.J • E'Pt, ,1.1.Al • <A.Po 111. • Z..t1 • EPo \tl.,J 11'.APo. w. .,...z." • E?a,.,...))l Q) 

EFt.-.s = 1 + 1 12 · max ( {FL.n ...f a,M;)/ Fc,w.; 0) + 1 / 2 • max ( C<A.Pt.ia • ~ • EPl,HS). ·.CAPa..~ · ~ · EPa,lb)/ (APo,.,.„ '- · ~;. •EP.a.Nt)); 0) 

e.i-n.ruf\llSf>klor foc dtn ~.... molor J•Jlr0~h6c1tst1u! 

E.Fl~· 1 •max ( {lc.lldld • LQ.Hmr:JIL(!:,.,t.A',,; O) 

Efl .wa.tdl = 1 •max t ('1.MWa- '" La.~1 La_ws;.cs ; O) 

Gewlohtoter Erwei!nn.ngslilklorlilr d•s Netz 

EF, • EF1 1tt1 • Gtwia „ EF, ~'"' " Gawi.cs'\ö * EFt;. u• " GllWMS + EFl, lltSl!Q. ' Gow11Milt + EFl.. Na '" Gew, 

At1p1.S:sung der Erlösobergrenze 

2015 [EURI 
2016 [EURI 
2017 [EUR] 
2016 (EUR] 
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Anlage2 Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH AZ: BKB-1410543-21 

Anpassung der Erlösobergrenze 

Ja.hr 

2015 

2016 

2017 

2018 

-„ nicht abgebaute 
+ Anpassung aus VPI

beeinflussbare = B!ISIS, 
Kostenanteile abzgl. ~f 

[EUR] 
[EUR] 

(l;UR) 

_........... _ 

0 

.. -
Vorübergehend nicht Anpassungs­=~ng~pa.sster ~trag1beeinfluss­ ~ betrag, der E0Gder E0G 

Erweiterung~fl[lkterbare Kostenanteile [EUR)[EUR]
[EUR] 

4 
----- · 

-
2 „ -Verwendete Reguli~rungsdaten 

Jahr VPI Pf Effizienz-wert 
2011 (VPi0) 

2014 

102,1 

104,1 0,0150 

2015 105,7 0,0302 

2016 106,6 0,0457 

2017 106,9 0,0614 

2018 107,4 0,0773 
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Anlage 3 Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH AZ: BKS-14/0543-21 

Erheblichkeitsprüfung 

. ­ Anerkannte Werte 

PositioA 
vom Netzbetreiber 

BuAdesnetz­
beantragte Werte 

agenturc c. 

ohne Berücksichtigung von ohne Berücksichtigung von 
Netzübergängen Netzübergängen. 

1. Gesamtkosten 

Ausgangsniveau (ohne Hochspannung) (KAges, t-O) [EUR]: 

II. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten im Ausgangsniveau für die Erlösobergrenzenbestimmung 

Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten (KAdnb, t 0) [EUR]: 

III. Gesamtkosten aller Erweiterungsmaßnahmen 

Jährliche Kosten nach StromNEV [EUR]: 

IV. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten in den Gesamtkosten aller Erweiterungsmaßnahmen 

jährliche Kosten nach StromNEV - davon dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten [EUR]: 0 0 

jährliche Kosten nach StromNEV - davon dauerhaft nicht beeinflussbare Erlöse [EUR]: -
V. Änderung der Versorgungsaufgabe in erheblichem Umfang 

Kostensteigerung [%): tiiiiiif 

Herleitung BNetzA-Werte 

1. Ausgan.gsniveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen HöS, HöS/MS und HS 

Anerkannter Kostenblock der KoPr 2011 [EUR]: 

Anteilige Kosten der Kostenstellen ohne vorgelagerte Netzkosten und vNE, die auf HöS, HöS/HS und HS entfallen (%]: 

Ausgangsniveau ohne Kosten , die auf HöS, HöS/HS und HS entfallen ( = 98,98 % vom anerkannten Kostenblock [EUR]: 

2. Dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten im Ausganmmiveau ohne die Netz- bzw. Umspannebenen HöS, HöS/HS und HS 

dnbK im Ausgangsniveau gern. Überleitungsrechnung KoPr 2011 [EUR]: 

Anteilige Kosten der Kostenstellen ohne vorgelagerte Netzkosten und vNE, die auf HöS, HöS/HS und HS entfallen [%]: 

dnbK im Ausgangsniveau ohne Kosten , die auf HöS, HöS/HS und HS entfallen ( = 98,98 % von dnbK im Ausgangsniveau [EUR]: 
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Anlage 4 Elektroenergieversorgung Cottbus GmbH /U: BKS-14/0543-21 

Kostenprüfung Erweiterungsmaßnahmen 

Erstmalige Historische Anschaffungs­

lfd. 1 Bezeichnung 
Nr. Erweiterungsinvestition 

Sachliche Prüfung der Nutzungsdauer /Herstellungskosten bezogen auf das 

Erweiterungs-
Aktlvierungs- Anschaffungsjahr 

Anlagengruppe 1 investillon - jahr 

BNetzA Untergrenze Obergrenze Netzbetreiber- BNetzA [yyyy) Netzbetreiber· 

1 
BNelzA

StromNEV StromNEV angabe [Jahre] angabe 
[EUR)

[Jahre] [Jahre) [Jahre] [EUR) 

sachlich benrOndet 30 40 30 30 2012 
sachlich benründel 30 40 30 30 2012 
sachlich begründet 40 45 40 40 2012 
sachlich begründet 40 45 40 40 2012 
sachlich be~ndet 40 45 40 40 2012 
sachlich b~ ndel 40 45 40 40 2012 
sachlich begründet 40 45 40 40 2012 
sachlich benründet 40 •S 40 40 2012 
sachlich begründet 40 45 40 40 2012 

40 45 40 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 4S •o 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 45 •o 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 •5 40 40 2012 
40 45 40 40 201 4 
40 45 40 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 45 40 40 2012 
40 4S 40 40 2012 
40 45 40 40 2012 
35 45 35 35 2012 
35 45 35 35 2012 
35 35 35 2012 
35 45 ;s 35 2012 
35 45 35 3S 2012 
25 30 25 25 2012 
25 30 25 25 2012 
25 30 25 25 2012 

a 4 4 W12 
2012 
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Anlage 4 Eleklroenergieversorgung Cottbus GmbH AZ: BKS-14/0543-21 

Bezeichnung Netzbetreiber 
Bundasnetz­

•.A.•.Oltit 
ZlM1 : 9,05% 9.0S% 
Zina2' J ,58% 3,98% 
MldEK: 40.00% 40.00'!' 
Anteil FK abzgl Anteil 
UJlvt!~,'SF'K:" 

60.00% 60,00% 

1 Pdl1t~K'l'Ö,,_.glz: 5,77% 6.01'% 
IJi'tt_emchmenS!nd'Mdueller 
G.....tiöleoelhebeoatz: 

380,00% 380,00% 

Messuhl: 3,SO~ 3~ 
StNcrbkiDI 1s.n"' 0,00% 

Anlagen 
im Bau 

[ll] 

~ 

jährliche Kosten nach StromNEV 

Netzbetreiber
angabe 
[~UR] 

BNelzA 
[EUR] 

jährliche Kosten nach StromNEV 
- davon CAPEX zzgl. Gewerbesteuer 

Netzbetreiber­
angabe 
[EUR] 

BNetzA 
[EUR] 

Jährliche Kosten nach StromNEV 
-davonOPEX 

Netzbetrelber­
angabe 
[EUR] 

BNelzA 
[EUR] 

jährliche Kosten nach StromNEV 
· davon dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kosten 

Netzbetreiber
angabe 
[EUR] 

BNelzA 
[EUR] 

jährliche Kosten nach StromNEV 
- davon dauerhaft nicht beeinflussbare 

Erlöse 

Netzbetreiber­
angabe 
[EUR] 

BNetzA 
[EUR] 

0 

0 

0 

,-­

"~ 
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